
Sonderabkommen mit den Prinzipien der PVÜ und das 
Prinzip der gegenseitigen Gewährung der Unionspriori
tät, der Rahmen dieser Zusammenarbeit. Dem Kompa
tibilitätsprinzip (Art. 15 PVÜ) komme dabei besondere 
Bedeutung zu. Sie bestehe darin, zu verhindern, daß 
die Union von innen her ausgehöhlt werde, indem ein
zelne Mitglieder der PVÜ Sonderabkommen miteinan
der schließen, deren Interessen den Zielen der PVÜ zu
widerlaufen.
Prüfe man die vorerwähnten Projekte und Abkommen 
auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 15 PVÜ, so zeige sich, 
daß das EWG-Patent-Projekt in seiner supranationalen 
Integrationsform am einschneidendsten die Zusammen
arbeit im Rahmen der PVÜ beeinflusse. Das gelte vor 
allem für die Alternativbestimmungen der Art. 5 und 
211 des EWG-Projekts, wonach nach der einen Variante 
das Recht auf Erwerb eines EWG-Patents nur den An
gehörigen der Abkommenstaaten zustehen soll und Ver
tragsstaaten nur solche Mitgliedstaaten der PVÜ sein 
können, deren Beitritt auf Grund einstimmigen Be
schlusses des Verwaltungsrates des EWG-Patent-Ab- 
kommens erfolgt. Die Einstimmigkeitsklausel verstoße 
gegen das Universalitätsprinzip (Art. 16) der PVÜ, und 
die restriktive Ausgestaltung des Rechts auf ein EWG- 
Patent sei ein eindeutiger Verstoß gegen das Assimila
tionsprinzip (Art. 2) der PVÜ. Das EWG-Patent-Projekt 
diene in seiner konzeptionellen Anlehnung an die Rom- 
Verträge einseitig der Sicherung der wirtschaftlichen 
Interessen der mächtigsten Monopolgruppen der EWG- 
Staaten. Diesem Ziel entspreche auch die projektierte 
Möglichkeit der Assoziierung (Art. 212) mit dem Abkom
men, was vor allem mit Blickrichtung auf die Entwick
lung der Nationalstaaten bedeutsam sei. Der supra
nationale Institutionalismus des EWG-Projekts schließe 
die gleichberechtigte ökonomische Zusammenarbeit aus 
und verletze die wirtschaftliche Integrität und nationale 
Souveränität der Staaten.
Ungeachtet der im EWG-Patent-Projekt deutlich wer
denden Bestrebungen sei es jedoch wünschenswert, kon
krete Wege zur weiteren Internationalisierung des Pa
tentrechts zu gehen, um zu einer Rationalisierung und 
Vereinfachung des Patentanmelde- und -prüf- sowie 
-erteilungsverfahrens zu gelangen. Dabei hätten die 
Grundprinzipien der PVÜ unangetastet zu bleiben, und 
die universelle Zusammenarbeit von Staaten mit unter
schiedlicher sozialökonomischer Ordnung müßte geför
dert werden. Prof. Dr. Nathan schlug vor, die Art. 2 
und 15 PVÜ expressis verbis derart zu vervollständigen, 
daß Sonderabkommen zwischen Mitgliedsländern der 
PVÜ entweder universell offen auszugestalten sind oder 
die aus Sonderabkommen fließenden Vorteile den An
gehörigen jedes Mitgliedslandes der PVÜ zugänglich 
sein müssen. Hinsichtlich der Ausgestaltung von Son
derabkommen sei ferner festzulegen, daß diese den so
zialökonomisch bedingten Unterschieden der Rechts
systeme als Voraussetzung einer breiten internationalen 
Zusammenarbeit Rechnung tragen.

Prof. Dr. Z o c h, Technische Hochschule „Otto von 
Guericke“, Magdeburg, referierte über „Das Wesen der 
EWG-Integration und das EWG-Patent-Projekt“. Er 
unternahm es, die Integrationstendenzen am Beispiel 
der EWG aus deren ökonomischem Wesen zu erklären, 
und trug so dazu bei, die Abgrenzung dessen zu finden, 
was die internationale und intersystemare Zusammen
arbeit fördern und was sie notwendig beeinträchtigen 
bzw. verhindern muß. Er wies nach, daß die EWG die 
moderne Verwirklichungsform der Großmarktpolitik 
der international verflochtenen Mammutmonopole ist. 
Dazu dienen die auf die Schaffung binnenmarktähn
licher Bedingungen abzielenden Bestimmungen über 
den Zoll- und Kontingentierungsabbau, ferner die sog. 
Harmonisierung des Niederlassungsrechts und die „Li
beralisierung“ des Kapital- und Arbeitskräfteverkehrs. 
Auf der gleichen Linie liege das EWG-Patent-Projekt, 
mit dem die konzentrationsbindende Wirkung natio
naler Rechtsschutzsysteme im Interesse der Monopole 
aufgehoben werden solle.
Über „Die ökonomischen Aspekte des sog. Europäischen 
Patents“, insbesondere über seine Auswirkungen auf 
die Gestaltung der Außenwirtschaftsbeziehungen,

sprach Dr. S r o n ö k , Prag. Er schlußfolgerte aus der 
allgemein überwiegend export- oder lizenzorientierten 
Patentanmeldepolitik angesichts der restriktiven Be
stimmung über das Recht auf das EWG-Patent eben
falls eine Diskriminierung gegenüber Drittländern. 
Trotzdem sei das „Europäische“ Patent mutatis mutan
dis das Ergebnis eines bestimmten objektiven Inter
nationalisierungsprozesses, der sorgfältig studiert und 
ausgewertet werden müsse.
Dr. M a t w j e j e w ,  Moskau, ergriff das Wort zum 
Thema „Patentrechtsintegration und Lizenzhandel“. Er 
stellte fest, daß die zollbedingten Einfuhrbarrieren 
des EWG-Marktes mit Hilfe von Lizenzverträgen um
gangen werden können. Besondere Aufmerksamkeit 
widmete er den Kartellbestimmungen des Rom-Vertrags 
und den Bestimmungen des EWG-Patentrechtsprojekts 
über die Rechte aus dem EWG-Patent. Diese Bestim
mungen seien geeignet, die Positionen der großen Mo
nopole der EWG im Konkurrenzkampf zu stärken.
Zum Thema „Wissenschaftlich-technische Revolution 
und Patentrechtsintegration“ äußerte sich Dr. P o - 
g o d d a , wiss. Mitarbeiter am Institut für Erfinder
und Urheberrecht an der Humboldt-Universität Berlin. 
Er verwies auf den das Wesen der wissenschaftlich- 
technischen Revolution bestimmenden Faktor, daß der 
Mensch erstmalig befähigt ist, geistige Arbeitsprozesse 
zu technisieren, und daß sich die schöpferische Tätig
keit des Menschen zunehmend in die produktionsvorbe
reitende Sphäre verlagert. Dieser neuen Tendenz trage 
das traditionelle Patentrecht — auch das EWG-Patent- 
Projekt — konzeptionell nicht Rechnung. In den sozia
listischen Ländern liege das Schwergewicht der recht
lichen Regelung dagegen nicht mehr auf den Verwer-' 
tungsprozessen von Erfindungen, sondern auf dem Pro
zeß ihrer Hervorbringung. Für die sozialistischen Länder 
bestehe z. Z. keine Notwendigkeit, zur Verwertung der 
Erfindungen ein integriertes Patentrechtssystem anzu
streben, da diese nach völlig anderen Gesichtspunkten 
als unter kapitalistischen Verhältnissen vollzogen wird.

Integrierte Patentgesetze und die PVÜ

Dieser Diskussionsschwerpunkt wurde von Dr. habil. 
W i n k l b a u e r ,  Dozent am Institut für Erfinder- und 
Urheberrecht an der Humboldt-Universität Berlin, mit 
dem Referat „Die Stellung integrierter Patentgesetz
gebungsvorhaben im Rahmen der PVÜ" eingeleitet. Er 
ging davon aus, daß sich alle bekannten patentrecht
lichen Integrationsformen nach ihrer wirtschaftspoliti
schen Zielsetzung sowie der Art der rechtlichen Ausge
staltung und der sozialökonomischen und rechtspoliti
schen Folgen voneinander unterscheiden. Das bedeute, 
daß das EWG-Patent-Projekt ein Teilsystem der EWG, 
dieser untergeordnet und damit ein Instrument der 
mächtigsten, den EWG-Raum beherrschenden Mono
pole sei. Es ermögliche ihnen nicht nur die Konzentra
tion von Patentrechten in ihrer Hand, indem es durch 
Gewährung eines einzigen supranationalen Rechts das 
gesamte EWG-Territorium mit einem Schutzrecht ein
heitlich starken Schutzumfangs, das in einem überdies 
konzentrierten supranationalen Verfahren schnell er
teilt wird, beherrschen läßt, es richte sich mittels der 
Beitrittsbeschränkungsbestimmung sowie der Alter
nativbestimmung bezüglich des Rechts auf ein EWG- 
Patent vor allem gegen die sozialistischen Staaten, 
gegen die jungen Nationalstaaten und auch gegen die 
im EWG-Raum domizilierten Mittel- und Kleinunter
nehmen.
Zu den Voraussetzungen der Mitgliedschaft im EWG- 
Patent-Abkommen argumentierte Dr. Winklbauer, daß 
es nicht schlechthin darauf ankomme, daß ein Mit
gliedsland der PVÜ als Nicht-EWG-Land zum Beitritt 
zugelassen wird. Notwendig sei vielmehr, daß alle 
Mitgliedsländer der PVÜ ohne Gefahr für ihre wirt
schaftliche Integrität beitreten können. Das könnten die 
sozialistischen Länder nicht, weil das angesichts des 
supranationalen Charakters des EWG-Patentrechts für 
sie ein Zurückweichen auf die Positionen des kapita
listischen Patentrechts bedeuten würde. Es gehe nicht 
nur um die Frage, daß die Angehörigen von Mitglieds-
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